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 Veröffentlicht am 25.03.1996

Index

L55003 Baumschutz Landschaftsschutz Naturschutz Niederösterreich

L55053 Nationalpark Biosphärenpark Niederösterreich

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §37;

AVG §58 Abs2;

NatSchG NÖ 1977 §4 Abs5 idF idF 5500-3 ;

NatSchG NÖ 1977 §6 Abs4 Z1;

Rechtssatz

Liegen iZm der Beurteilung der Eingri<swirkung eines Vorhabens auf das Landschaftsbild (hier nach § 4 Abs 5 NÖ

NatSchG 1977 idF LGBl 5500-3) Blickpunkte vor, die auf ö<entlichen von sehr vielen Menschen benützten

VerkehrsAächen liegen, genügt es, die Eingri<swirkung ausgehend von diesen der Ö<entlichkeit zugänglichen und

stark frequentierten Blickpunkten zu beurteilen (Hinweis E 6.8.1993, 89/10/0119). Die Behörde ist in diesem Fall nicht

verpAichtet, von allen möglichen Blickpunkten aus und in diesem Sinne umfassend das Ausmaß einer allfälligen

Störung des Landschaftsbildes zu prüfen.
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